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UEBERLEGUNGEN[UEBER DEN FRIEDEN VON MONZON, D. H. UEBER DIE RE¬

STITUTION DES VELTLINS AN BUENDEN, AUFGEZEICHNET
VON KONRAD III . ZURLAUBEN]

1 . Der Umstand , dass Spanien den Pass , d . h . das Veltlin , räume,
sei einerseits für die kath . Orte , insbesondere aber für jene,
die mit Mailand verbündet seien , sicherlich "ein heilsarmes werck".
Wenn die Spanier aber anderseits "mit gutten Conditionen unnd gwüs-
ser Vorbetrachtung solches wellendt Zu nutz machen unnd bim wenigsten umb

denn Pass einichen Schedlichen Zulass Jnngahn dardivrch dann anderen Pundts-

gnossen geschedigett wye dann leider sidthar der gmachten Declaration über

die Meylandisch Pundtnuss 1604 ergangen 3 villmahlen beschechen dardurch

vil Schadens unnd Unheils ervolgett der gantzen Christenheitt" , sei dies
für die kath . Orte wahrlich kein Ruhmesblatt.

Deshalb sei es notwendig , bezüglich des mailändischen Bünd¬
nisses beim Wortlaut von [ 15 ] 87 zu verbleiben , "darmitt [nicht]

solcher Pass Jemandem anderen Jnn demm synen Zu schaden unnd verderben ge-

reiche 3 sonders allein defensive unnd nitt offensive als die erst Pundt¬

nuss vermag gemeintt sye . Da fromer Eydtgnoss hab gutt acht ".

2 . Falls den Veltlinern tatsächlich zugestanden werden sollte,
ihre Amtsleute aus ihren eigenen Reihen oder aus dem Gebiet
der III Bünde selber zu erwählen , so ginge Bünden ein nicht
unwesentliches obrigkeitliches Recht verloren . "Jst aber ursach
als sy selbsten was gstaltten habend sy Jre Ambtlutt erweltt "wie grosser



Nid wind Hass auoh viler enderung dev Religion grosser Zwittrachtt Un-

einiekeitt Jst under Jnen erwolgett 3 das Ja solches alles Zuvermiden bes¬

ser die Velttliner solche emambsen wind dann von den Pwidtneren Confir-

mriertt werden 3 . . . auch solche Confirmation nitt anderer gstaltt als uff
Jr wolhaltten hin beschechen . "

3 . Wenn den Bündnern im Veltlin schon die Souveränität und "hoche

herrlickheitt"  wieder zugestanden werden solle , so sei zu fragen,

worin denn Bündens obrigkeitliche Rechte noch beständen. "so sy Jnn sel¬

bigen landen unnd enden nichtts Zuegebietten noch Zu Mandieren [ hätten ] .

Erstlich Religion halber so sol die gantz Catholisch Jnn ewickeitt ver-

bliben , dess Passes halber so ettwar pretendieren ob sy nitt solches

weheren oder auch billich Zubewilgen oder abzuschaffen haben Jedoch Jeder

Zitt Französischer Pündtnuss ahne schaden . Jttem ob auch gantz kheine

rechnungen der Arribttlütten sy nitt bywohnen Auch ob gar kheine Nidere

oder hoche grichtts Appellationen für sy horen 3 Jnn denen Puncktten die

Souverainitetten hangendt " .

-  Blatt 203 V leerAH 35 , 202 - 203
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